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Mittelschulbibliotheken. 17

JBücheraufnahme. In die LehrerbibliotheJc sollen vornehmlich
solche Werke angeschafft werden, welche die Lehrer zum Fort¬
schreiten in ihrer Wissenschaft und zum giüindlichen Betreiben
des Unterrichtes gebrauchen und deren Ankauf die finanziellen
Kräfte des einzelnen Lehrers übersteigt. Die Schülerbibliothek
dagegen soll die classischen Werke der Muttersprache und jene
Schriften enthalten, welche auf eine den Schülern angemessene
Weise zur Erweiterung und Belebung des Inhaltes der einzelnen
Lehrgegenstände, namentlich der Geschichte, Geographie, Natur¬
geschichte dienen. 1 ) Das Unterrichts-Ministerium macht zeitweise
in seinem Verordnungsblatte aufWerke aufmerksam, welche sich
zum Ankäufe für Mittelschulbibliotheken vorzugsweise eignen.

Indem der Organisationsentwurf eine regelmäßige Erwei¬
terung der Bibliotheken für dringend wünschenswert erklärt,
ist auf die ordentliche Fortsetzung der Continuationswerke, sowie
auf die Anschaffung der für die Lehrer- und Schülerbibliotheken
zweckdienlichen Werke nach deren Erscheinen und nach Maß¬
gabe der zur Verfügung stehenden Geldmittel das Augenmerk
zu richten.

Uber die Anschaffung der Bücher entscheidet der Lehr¬
körper, indem dieser den Ankauf der von den einzelnen Lehrern
vorgeschlagenen Werke beschließt oder ablehnt. (0. E. § 55.)Die Gymnasialbibliotheken in Zara und Troppau erhalten
im Sinne des § 18 des Pressgesetzes vom 17. Dec. 1862 und des
§ 8 der diesbezüglichen Amtsinstruction die Pflichtexemplare von
den in Dalmatien, bzw. in Schlesien erscheinenden Druckschriften.

Die beiden Gymnasialbibliotheken in Teschen und die
Realschulen in Troppau und Jägerndorf haben theilweise einen
Anspruch auf das im Sinne des Pressgesetzes bei den Sicherheits¬
behörden und Staatsanwaltschaften zu hinterlegende Pflicht¬
exemplar (Probeexemplar) von den in Schlesien gedruckten oder
verlegten Druckschriften. (0. P. B. 20. Mai 1854, Z. 6087;
3 Febr. 1855, Z. 1058; J. M. E. 17. April 1863, Z. 2714; P. M. E.
2. Mai 1863, Z. 2515.)

Die Realschulen in Bregenz, Brody, Brünn, Budweis, Cilli,
Ellbogen, Iglau, Innsbruck, Klagenfurt, Königgrätz, Kuttenberg,
Laibach, Linz, Olmütz, Pilsen, Prag (die deutsche und böhmische),Rakonitz, Reichenberg, Steyr, Tarnow, Teschen, Trient, Troppau,
Wien (Landstraßer und Schottenfelder), Wr. Neustadt, Zara und

j ) Katalog für die Schülerbibliotheken österr. Gymnasien mit deutscher
Unterrichtssprache, hrsg. v. Verein „Mittelschule“ inWien. Wien 1881. 8°. 112 S*

2Grassauer, Handb. für die Bibliotheken.
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